
ans- Jürgen Goertz

Ketzer, Aufrührer un Märtyrer
Der Zweıte peyerer Reichstag un die Täuter

Walter Fellmann ZU 80 Geburtstag

Der zweıte Reichstag Speyer 1529 1St ein Meilenstein autf dem Wege
neuzeıtlicher Gewissensfreiheit. Er 1St auch ine Wegmarke 1n der Geschichte
der Intoleranz gegenüber Andersgläubigen und Nonkonformisten, sofern
diese ohne politischen Einfluß und Nutzen Auf der einen Seıite steht
die mutıige Protestation der neunzehn evangelischen Reichsstände, und autf
der anderen Seite steht das Mandat die Täutfer, das die Todesstrate
reichsrechtlich verfügt. Wohl haben die evangelischen Reichsstände sıch der
Erneuerung des Wormser Edikts VO  e ISZE, das die Reformatıion verhindern
sollte, widersetzt: s1e haben jedoch nıcht die verschärften Verfolgungs-
maßnahmen, denen die Täuter ausSgeSEeTZLt werden sollten, protestiert. Das
Wiedertäufermandat wurde vielmehr einmütig ZU Reichsgesetz erhoben
und dem Reichsabschied einverlei1bt. Der Speyerer Reichstag 1st die Geburts-
stunde des Protestantısmus ZCENANNT worden. Es darf jedoch nıcht VEISCSSCH
werden, dafß miıt ıhm auch die Sterbestunde des Täutfertums eingeläutet
wurde.

Inhalt un Begründung des Wiedertäufermandats
Der Inhalt des Wiedertäufermandats, SENAUCT, der „Konstitution“, die dem
Reichsabschied beigefügt wurde, 1St schnell zusammengefaßt:

Wer wiıedertauft oder siıch der Wiedertaufe unterzogen hat; ob Mannn
oder Frau, 1St mi1t dem Tode bestrafen, ohne da{ß vorher noch ein ge1st-
liches Inquisitionsgericht tätıg werden raucht.

Wer seın Bekenntnis den Wiıedertäutern widerruft und bereit ISt, für
seınen Irrtum sühnen, soll begnadigt werden. Er darf jedoch nıcht Ge-
legenheit erhalten, sich durch Ausweısung 1n eın anderes Terriıtorium einer
ständıgen Aufsicht entziehen und eventuell rückfällig werden. Dıie
hartnäckig auf der Lehre der Täuter Beharrenden werden mit dem Tode
bestraft.
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Wer die Wiedertäufer anführt oder {  ur deren Verbreitung (Für-
predıiger, Hauptsacher, Landlaufter und die aufrührerischen Aufwiegler)
oll „keines wegs”, also auch be] Wıderruf nıcht, begnadigt werden.

Wer nach einem ersten Wiıderruft rückfällig geworden 1St und abermals
widerrulft, soll nıcht mehr begnadıgt werden. Ihn trifft die volle Strafte.

VWer die Taute für seine neugeborenen Kınder verweigert, fällt ebenfalls
die Strafe, die auf Wiedertaute steht.

Wer VON den Täutern in ein anderes Territoriıum entwichen 1St, soll dort
verfolgt und der Bestrafung zugeführt werden.

Wer VON den AÄAmtspersonen nıcht bereit ist; nach diesen Anordnungen
StrenNg verfahren, muß mıit kaiserlicher Ungnade und schwerer Strafe
rechnen.1
Dıiese Bestimmungen stehen ın einer Reihe städtischer und territorialer Man-
date die Täufer se1it 1526 Sıe sollen die Rechtspraxis auf Reichsebene
vereinheıitlichen und vereinfachen. Wıiıe noch zeıgen seın wird, bedeuten
diese Bestiımmungen auch ine Verschärfung gegenüber manchen territorialen
Verordnungen, und das heißt insgesamt: Die Verfolgung der Täuter wırd
intensıviert.

Begründet werden Straftat und Stratmafß mit dem Hınvweis auf den Codex
Justinı1anus, 1n dem die Ketzere1 der Manıchäer und Donatısten, auch die
dort geübte Praxıs der VWıedertaute, Todesstrafe gestellt worden
war.® Es rauchte also eın Reichsrecht geschaffen, sondern 1Ur ein
altes bestätigt und reaktiviert werden. Das Delikt 1St ıne kultische
Handlung, und Delikt 1St zugleich die Wirkung, die davon ausgeht: Un-
friede und Uneinigkeit 1mM Reıich, obwohl dieser Aspekt, bis auf die Erwäh-
Nung der „aufrühreriıschen Aufwiegler“, 1n diesem Mandat mehr
indirekt als direkt ZU Ausdruck gebracht wiırd. Der Kaiser erläißt das
Mandat, „fried und einigkeit im reich erhalten“.3 Dıiıe Taäuter WUur-
den also n eines geistlich-weltlichen Delikts verfolgt. Claus-Peter
Clasen unterscheidet 1n seiner Sozialgeschichte des Täufertums drei Begrün-
dungen, dıe in den Verfahren die Täuter angeführt wurden: Ver-
stoß bürgerliche Gesetze, Aufruhr und Ketzereı1 Aufruhr.4
In Speyer wırd die dritte, zweitellos bald die häufigste, Begründung g..
wählt Freilich steht dıe Ketzereı 1im Vordergrund, doch nıcht das Vor-
gehen die Täufer der geistlichen Gerichtsbarkeit überlassen, s1e
wiırd ın diesem Fall Ja gerade für überflüssig erklärt, sondern dıe Wieder-
tautfe als deutliches Erkennungszeichen für Verfolgung und Rechtssprechung
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nutzbar machen. Die Erkenntnis, daß Ketzer auch Aufrührer se1en, wırd
damıit nıcht zurückgenommen. Der Akzent, der hiıer aut die Wiedertaufe
gelegt wiırd, hat einen pragmatischen Grund Miıt der Wiedertauftfe 1St eın
Straftatbestand eindeutig gegeben, daß ohne Umschweife un Verzögerung
ZUFr Bestrafung geschritten werden kann. Eindeutigkeit und schnelles Ab-
urteilen sollen langwierige und laxe Gerichtsverfahren die Täufer
Sal nıcht EFrSt weıter einreißen lassen. W as noch alles hinzukommen, ZUur

Entlastung oder Milderung der Stratfe beigebracht werden Mags, Wiıeder-
taufe 1St ein eindeutiger und ausreichender Straftatbestand. Sıe 1St Ketzere1
un wırd mıit dem Tode bestraft. Wer diese Anordnung nıcht befolgt, wırd
miıt Reichsacht edroht. Diese Drohung oll die unbedingte Notwendigkeıit
der Täuferverfolgung unterstreichen. Sıe bringt reilich auch die Ohnmacht
ZU Ausdruck, 1n der die Reichsexekutive sıch befand. Denn die „tatsäch-
ıche Ausführung 1S weiıtgehend 1Ns Belieben der einzelnen Stände e
stellt“ .5 Das erklärt, worauf spater noch achten 1St, die unterschiedliche
Behandlung der Täuter iın den einzelnen Städten und Territorien. So SNa-
denlos, WwW1e das Reıichsmandat verfügt, 1St nämlıch nıcht überall
die Täufer VOrsSCHAaANSCH worden.

Vorgeschichte des Mandats UN dıe Beratungen au} dem Reichstag
Das Begehren, die Täufer strafrechtlich vorzugehen, 1sSt nıcht plötz-
lich aut der Tagesordnung des Reichstags erschienen. Es hat ıne orge-
schichte. Das Mandat die Täuter wurde 7. Maäarz 1526 in
Zürich erlassen und 19 November desselben Jahres durch eın weıteres
bestätigt, erganzt und verschärft: nıcht allein die Wiıedertaufe wurde un
dıe Todesstrafe gestellt, sondern bereits auch die Predigt der Täuftfer.® Dıiese
beiden Mandate bildeten die rechtliche Grundlage für das Todesurteıil, das
durch Ertränken in der Lıiımmat dem Täuterführer Felix Mantz Begiınn
des Jahres 1527 vollstreckt wurde.? Der Zürcher Rat hatte zunächst Veli-

sucht, die Täuter durch Disputationen, Zureden un: milde Strafen
VO  3 ihren Anschauungen abzubringen. Als das jedoch ıcht ZU erwünsch-
ten Erfolg geführt hatte und die Täuter sıch ımmer mehr ausbreıiteten, eNtTt-
schlofß siıch der Rat r1gorosem Vorgehen. Zwinglı kommentierte das
Wiedertäufermandat 1in einem Brieft Vadıan, den Bürgermeıster 1n St Gal-
len, sSsOo: „Wer sıch VO  3 jetZt noch taufen lasse, der werde Hanz Nier-

getaucht; das Urteil 1St schon getällt. So hat sıch endlich die lang
aut die Probe gestellte Geduld erschöpft.“8 Der Rat hatte sıch VO  3 diesem
Mandat VOT allem ıne abschreckende Wıirkung erhofft. Als Begründung des
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Todesurteıils Mantz hat jedoch NUr indirekt verwandt. In der Ur-
teilsbegründung spielt nämlich weniıger die Wiedertaute als solche iıne Rolle
als vielmehr der Bruch des Eıdes, den Mantz e1INst geleistet hatte, hinfort
nıcht mehr tauten, w1e Ja auch besonders autf die obrigkeitsfeindlichen
und aufrührerischen Konsequenzen seines Handelns, die Zerrüttung des
gemeınen christlichen Friedens, hingewiesen wird.? Offensichrtlich konnte
sich die junge Reformatıon Zürichs 1n ıhrer altgläubig-feindlichen Umgebung
nıcht leisten, mMIit dem Ketzervorwurf und dem Ketzerrecht die Täuter
vorzugehen. Sıe hätte möglicherweise den Stab über siıch selbst gebrochen.
Der Rat ZOR VOLIL,; das r1gorose Urteil mi1t dem Verstoß bürgerliche
(jesetze begründen lassen. So 1St beispielsweise noch spater, Ww1e Horst
Schraepler 1n seiner Untersuchung über die „Rechtliche Behandlung der 'Täu-
fer erwähnt, auch 1m Kanton Bern und 1n anderen Territorien verfahren
worden.19
Der Zürcher Rat hat bald erkennen mussen, dafß die Täutfer 1Ur wirk-
Sa VOrge  SC werden könne, wenn die Verfolgung überregional organı-
s1ert würde. S0 entstand 1m Spatsommer 1527 eın „Abschied der Stäiädte
Zürich, Bern un St Gallen n der Täufer“.11 Dıie Irrtümer der Täutfer
werden beschrieben, dafß siıch der Eindruck VO  3 iıhrem „aufrührerischen
Wesen“ alsbald aufdrängen und une gemeıinsame Beratung drıingend nahe-
legen mufß, „wW1e WIr dı(ß unchristlich, boßhafftig, ergerlich un autffrürisch
unkraut außreüten und temmen möchten“ .12 Es iISt; als ob der berüchtigte
Thomas Müntzer, umgekehrtem Vorzeichen freilich, VO  > den Toten
auferstanden sel. Wieder wırd versucht, die Täuter zunächst NUr ZU: Wiıider-
ruf nötıgen oder sS1e ZUuU Schwören der Urfehde bewegen, bevor Z
kräftigeren Mitteln greifen 1St. Und Miılde oll übrigens gegenüber denen
walten, die als unschuldige Menschen VO: den Täufern Zur Wiedertaufe
verführt worden sind. Wem allerdings der Bruch der Urtehde nachgewiesen
werden könne, der solle 9 alle onad ertrenckt werden“13, Ww1e Hartnäckige
un! Anführer auch Eınes fällt gegenüber dem Zürcher Mandat auf und 1st
möglicherweise ıne Konsequenz, die Aaus dem Urteil Felix Mantz
gCZOgCN wurde, da{ß die Todesstrate hier nämlich nıcht auf die Wiedertaute
f1ixiert, sondern auf das allgemeine „aufrührerische Wesen“ des Täutfertums
bezogen wırd. Täufermandate, die die Todesstrafe androhen, gab noch
1n anderen schweizerischen Stidten und Kantonen. Sobald alle Täuferakten-
bände für die Schweiz publiziert sınd, muüßten diese Mandate einmal e
matisch untersucht werden. Claus-Peter Clasen hat versucht, die Anzahl der
exekutierten Täuter 1n der Schweiz ermitteln. Er kommt nach seinen
Berechnungen auf mıiıt Sicherheit und 43 mMi1ıt Wahrscheinlichkeit feststell-
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bare Hinrıchtungen in der eıit VO  3 1525 bıs 1618, wobej die meisten Hın-
richtungen in die Jahre VO  5 EL bıs 1533 fallen.14 Da Clasen die Verflech-
Lung der Täufer miıt den Bauernerhebungen nıcht CNS sıeht, WwW1e eCueTtTe

Forschungen nahelegen, dürfte die Zahl der Hinrichtungen, vermehrt um
unerkannte Täuter und Täufersympathisanten, vielleicht noch eın wen1g
höher se1n, doch insgesamt sınd weıt wenıger Täuter 1n der Schweiz hın-
gerichtet worden, als bisher im allgemeinen ANSCHOMMEN wurde.
Die eidgenössische Schweiz, die übrigens auch ZU Reichstag nach Speyer
geladen WAafrT, 1St Ursprungsland des Täutertums, e1in anderes 1STt Mittel-
und Oberdeutschland, das der Müntzerschüler Hans Hut mıiıt m1ss10nNa-
rischem FEifer durchzog, für eın mystisch-apokalyptisches Täufertum
werben. Sehr schnell drang MIit seinen Anschauungen 1n die habsburgisch-
österreichischen Lande ein und tand sovıel Resonanz, da{fß Erzherzog Fer-
diınand L König VO  e} Böhmen und Ungarn, bald auf die Täuter autmerk-
Sam wurde. Dıie täutferische ewegung sickerte sehr viel spektakulärer als
die übrigen retormatorischen ewegungen 1n Osterreich eın und ZOS den
Affekt die Reformation allgemein auf sich Vorgegangen wurde
alle Reformbewegungen auf der Rechtsgrundlage des Wormser Edıkts,
beispielsweise auch den Schweizer Täuterführer Michael Sattler 1n
dem aufsehenerregenden Prozef(ß in Rottenburg Neckar 1mM Maı 1527
Das Urteil autete: „Zwischen anwalt Keyserliche Maıiıestet vnd Michel
Satlern 1St Zu recht erkannt worden, das mMan Michel Sattlern dem hencker
in die händ oll geben, der co] iıh füren auff den platz VnN:! ım die ZUng
abschneiden, darnach auft CYy. apCch schmiden, vnnd alda zweımal mit
glüenden Zangen seiınen leip reissen, nach mals, INann ıhn für dz thor
bringet, der INadassen fünff oriff geben. Ist also beschehen, darnach w1e CYMN
ketzer Zzu pulver SCDPEMNNL.. — Mıt echt hat Horst Schraepler hier VO  «}
einem „Ketzerprozeiß VOT weltlichem Gericht“ gesprochen.16 1527 scheint
das Täufertum 1in Osterreich anzuwachsen, da{ß Ferdinand mMi1t dem
Vorgehen seiner Behörden und Gerichte die Täufer selber befaßt wiırd
und dieser Bewegung mi1t mehreren Mandaten Einhalt gebieten versucht.
Im August 1527 bestätigt noch einmal das Wormser Edikt und wendet
sıch nıcht Nur die reformatorischen Bewegungen allgemein, sondern
VOFLFr allem auch die „NCW erschrockenlich unerhört leren“ der Täuter
un Sakramentierer.17 Unter Hınweıis aut das alte kaiserliche Recht, den
Codex Justinianus, droht dieser Ketzere1 die Todesstrafe Es finden
sıch hier allerdings noch keine Regelungen, W1e bei Wıderruf 1m Falle VO  }
verführten Personen eic verfahren se1. Wıe iıhm die Verfolgung der
reformatorischen Bewegungen ist, zeigt jedoch die detaillierte Beschreibung
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der Delikte und die präzıse Festsetzung des jeweılıgen Strafmaßes, auch die
eindringliche Drohung jeden, der dieses Mandat nıcht strikt efolgt.
I )as Mandat, das sich speziell die Täufer wendet, wurde 1im
Oktober desselben Jahres VON seinem oberösterreichischen Landeshauptmann
erlassen: SENAUSCHNOMME! 1sSt das eın Strafmandat, sondern ine Auffor-
derung die Untertanen, die Täuter anzuzeigen und den Behörden ZuUur

Bestrafung zuzutühren. Bemerkenswert 1St hiıeran, W as 1in dem Mandat -
VOr NUr leise angeklungen ist, daß VO  =) diesen Ketzern nıcht NUur die christ-
ıche Einheit 1n Mitleidenschaft SEeEZOBECN werde, sondern da{ß VonNn ihnen auch
„wıderwillen, auffruer, abfallung der obrigkeit un besunderung des g..
Maın mans“ ausgehen könne.18 Das 1St offensichtlich 1ne Erinnerung die
Bauernunruhen der Vorjahre. Deutlicher noch kommt in dem Mandat Fer-
ınands VO Dezember 1527 ZU Ausdruck, wıe stark die Furcht VOT

einem „khünfftigen autstandt VO  w} der gemaın wiıder al ober- und erbar-
kaitten“ ist.19 So trıtt allmählich neben den Ketzervorwurt auch der Vor-
wurf des Aufruhrs.?® Ketzere1 und Autfruhr werden aber noch nıcht mıt-
einander identifiziert. Es wird Aur ZEeSAZT, daß Autruhr AuUSs der Ketzere1
folgen könne. Deutlich erkennbar wırd aber die Tendenz ZUr Verschärfung
der antıtäuferischen Mafisnahmen: das geht soWeıt, daß Ferdinand e1n Urteil

Täuter in Steyr, das ıhm milde ausgefallen 1St, kassiert un iın eın
Todesurteil umwandelt.21
Am Januar 1528 wırd schließlich ein kaıserliches Mandat iın Speyer, dem
Sıtz des Reichsregiments, erlassen, 1n das zweıtellos die Erfahrungen und
Regelungen ÖOsterreichs eingegangen sind. Es wiırd gESAZT, daß nach geist-
liıchem und weltlichem Recht die Todesstrafe auf Wiedertaufe steht und daß
die Wiedertäufer („wıe dan auß bösem ırrıgen grundt nıchts ZUTSs volgen
mag den Umsturz und die Abschaffung der Obrigkeiten im Schilde führ-
ten.*?* Der Kaıser erinnert die Obrigkeiten ıhre Pflicht, diese
ewegung STreNg vorzugehen. Die Schlußpassage dieses Mandats 1St jedoch

abgefaßt, daß das vorher Strafmaß nıcht noch einmal 2US-
drücklich ZUF verpflichtenden Norm erklärt. Dıies Mandat 1St das auf
Reichsebene und der unmittelbare Vorläufer des Wiedertäufermandats, das
eın Jahr späater auf dem Reichstag zum Reichsgesetz erhoben wird.
Das rechtliche Vorgehen die Täufer 1St VOL dem Reıichstag jedoch nıcht
überall I120r0s SEWCESCH wI1ıe ın der Schweiz und iın Osterreich. In Kur-
sachsen und Straßburg beispielsweise wurden die Täuter 1Ur mit Aus-
weıisung bestraft, 1n Straßburg wurden s1e nıcht SCH ıhres Glaubens
sondern allein Cn Zerrüttung des bürgerlichen Gemeinwesens verfolgt.
12
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Sehr milde D1ing INnan s1e auch In Hessen vor.23 Und 1n der Kurpfalz
weıigerte sıch das Landgericht Alzey autf der Grundlage e1nes Gutachtens,
das der pfälzische Kanzler Florenz VO  ' Venningen angefertigt hatte, die
dort einsitzenden Täuter ohne ein vorhergehendes Urteil eınes geistlıchen
Inquisitionsgerichts abzuurteilen, da diese Täuter sıch lediglich eines ze1St-
lichen, nıcht aber eines bürgerlich-rechtlichen oder kirchlichen Delikts chul-
dig gemacht hätten. Nach dem Urteil des Inquisiıtionsgerichts se1 allerdings
mit der Todesstrafe die Täutfer vorzugehen. Kurfürst Ludwig
setizte aber, ohl Aaus ngst VOT Habsburg, wI1ie Schraepler vermutet, das
Todesurteil in Anlehnung das kaiserliche Mandat VO Januar 1528
direkt durch.?4 Dıie Beratungen auf dem Reichstag mußten also Klärung und
Vereinheitlichung 1m rechtlichen Vorgehen die Täuter bringen. Er Ver-

fügte, W 1€e bereits angedeutet wurde: Die Todesstrafe wiırd obligatorisch, die
Ketzereı reicht als Rechtsbegründung AausS, eın vorhergehendes Inquisitions-
vertfahren erübrigt sich, äne Ausweisung 1St nıcht gestattet.
Dıie Beratungen, die auf dem Reichstag dem Wiedertäufermandat geführt
haben, scheinen unproblematisch verlauten se1in. Das jedenfalls 1St der
Eindruck, den die Reichstagsakten vermitteln.25 In der kaiserlichen ropoO-
S1t10N, die Ja ganz die Handschrift König Ferdinands tragt“®, 1St noch keine
Mafßnahme die Täuter vorgesehen. YSt in dem Bedenken der Stäiände
auf die kaiserliche Proposıition, die 1n einem Großen Ausschuß formuliert
wurden, taucht die Forderung nach einem Mandat dıe Täuter auf.27
Dagegen erhebt sıch weder bej den Fürsten noch bei den Städten ırgendein
Wıderspruch, auch 1in den beiden Protestationen der evangelıschen Stände
nıcht. Dıie Altgläubigen sehen ın einem solchen Mandat ine wirksame Waffe

das grenzüberschreitende Auftauchen der Täuter. SO kommt diese
Forderung VOrLr allem Könıg Ferdinand gelegen, denn das Vorgehen
die „aufrührerische(n), besonders täuterisch(n), Sekte“, äßt sıch schon
vorher vernehmen, gehört jenen Angelegenheiten, die „außerhalb des
Reichstags Nıt wol fueglichen vergleichen oder hinzulegen sein“ .28 Den
evangelıschen Ständen kommt diese Forderung ebenfalls gelegen, Ja, sıe
bietet sich ıhnen als eın polıtisches AÄrgument die Absıcht Ferdinands
geradezu 28 den Abschied des Ersten Speyerer Reichstags kassiıeren und
und das Wormser Edikt wiıieder ZU Zuge bringen. Mıt ihrer Zustim-
INunNng einem Wıedertäutermandat konnten S1e ersiens den Ket-
zervorwurf vVon sich aut die Täuter ablenken und zeıgen, w1e widersinnig

sel, die Erneuerung des Wormser Edikts betreiben, uhe und
Frıeden 1im Reich gewährleisten. Dies Ziel ISt nıcht miıt dem Ormser
Edıikt, sondern mit einem Wıedertäutermandat erreichen. Und mıiıt ihrer

13
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Zustimmung konnten s1ie zawweitens unterstreichen, wıe abwegıg sel, den
ONnNsens des Ersten peyerer Reichstags VO  - 1526 auts Spiel SETZECN, der
gefunden worden Wal, Aufruhr un mporung des gemeınen Mannes

beseitigen??, ıne Getahr übrigens, die, meıinten VOTLT allem viele Terrı1-
torialherren, noch nıcht gebannt WAar. Nıcht die Anhänger des uell lau-
bens, sondern dıie „aufrührerischen“ Täuter sejen die wahren Feinde des
Reichs un der Christenheit, die mı1t aller Entschiedenheit an-
SCNH werden musse. Und drittens lıeßen sıch auch die evangelischen Stände
CIMn VO  =) einem Reichstag ındırekt bestätigen, da{ß die geistlich-kirchliche
Jurisdiktion ine Angelegenheit der weltlichen Gewalt 1St. Wenn die Aut-
gabe der Obrigkeit sel, auf Ketzereı befinden „one vorgeend der ge1ist-
lıchen richter ınquısıc10N “ 39), dann, müßte IMNa  w schließen, konnte diese
Obrigkeit doch selber NUr orthodox se1n. Diese poliıtischen Argumente WeI-

den 1ın dieser ofrm nıcht ausgesprochen, doch s1e stehen hınter der TE-
stantischen Entscheidung. Die Zustimmung ZzUuU Wiedertäufermandat ließe
siıch nämlich als die politisch-rechtliche Rechtfertigung der eigenen Prote-
statıon die Erneuerung des Wormser Edikts begreiten. Nur erklärt
sıch, dafß sich die evangelischen Reichsstände, die Ja teilweise iıne mildere
Behandlung der Täuter 1n ihren eigenen Territorien gewählt hatten, einer
rigorosen Strafverfolgung zustiımmten. Auch Philıpp VO  e Hessen stımmte
Z obwohl wahrscheinlich schon damals nıcht daran dachte, 1n Zukunft
schärtere Maßnahmen die Täuter ergreiten. Offensichtlich wollten
diıe evangelischen Reichsstände ıhren eigenen Rechtfertigungsgrund nıcht
gefährden.

Wırkungen des Wiedertäufermandats ım Reich

Auf das Reichsgesetz die Täufer wurde 1n den einzelnen Territorien
und Stidten unterschiedlich reagıert, obwohl von allen Ständen einmütig
beschlossen worden WAar. Ferdinand mußfßte sıch VO  ; seiner Innsbrucker
Regierung SCH lassen, daß nıcht ZÜnst1g sel, das Mandat 1ın den eigenen
Erblanden veröffentlichen, da milder ausgefallen sel als die bisherige
Rechtspraxıis. Man befürchtete, die Täuter könnten siıch miıt einem bereit-
willıg gegeben Widerrut allzu leicht Aaus der Afftäre zıehen. Ferdinand
interpretierte die Widerrufsklausel War als Kann- und nıcht als Mußfß-
bestimmung und legte den Behörden nahe, NUur 1n den seltensten Fällen
ıne Begnadigung denken; überlie(ß aber der Innsbrucker Regierung,
das Mandat auch ohne die Widerrufsklausel veröffentlichen.31 Auf keinen
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Fall wollte den Eindruck entstehen lassen, die Tauter könnten bei ıhm
mMI1t Nachsicht rechnen.

Philipp VO  w} Hessen jeß sıch dagegen nıcht VO  > dem Reichsgesetz beirren,
1n seiner relatıv toleranten Haltung gegenüber Andersgläubigen fortzu-
fahren In seınem Territoriıum wurde WAar strafrechrtlich die Täufer
VOrSCcSHansSCNh, 1st aber nıcht bekannt, dafß dort jemals ein 'Tiäuter ZU
Tode verurteilt worden ware.9%2 Ahnlich verfuhr auch Straisburg, eın
anderes Beispiel nennen.33Selbst der gefährliche Täuterftührer Melchior
Hoiffman, der das Wiedertäuferreich in unster ideologisch vorbereiten half,
wurde NUuUr 1n lebenslanger „Untersuchungshaft“ gehalten, ohne daß ıhm
eın Prozeß gemacht worden ware.

An das Reichsgesetz angeglichen wurde die Praxıs allerdings 1n Kursachsen,
dem Ursprungsland der Reformation. Der Kurfürst wollte dem Reıichs-
DESCTZ, dem selber zugestimmt hatte, Genüge Lun und konnte sıch auf
eın VO  3 ıhm angefordertes Gutachten berutfen, das Melanchthon 1mM Gegen-
ZUuß ZUuUr abgemilderten Rezeption des peyerer Mandats durch andere Van-

gelische Reichsstände und Reichsstädte angefertigt un dem Luther ZUgE-
stımmt hatte.3%4 Melanchthon meınte, selbst die Täufer, denen keine auf-
rührerischen Lehren nachgewiesen werden könnten, se]en mit dem 'Tode

bestrafen, weıl „Sı1e das Ööffentlich mıinısteriıum verbi verwerfen, und
lehren, INa  w} oll on heilig werden ohne Predigt und Kiırchenamt.“35 Dıie
Verachtung des „öffentlich minısterium verbı“ se1 Gotteslästerung und musse
MmMi1t dem Tode bestraft werden. Be1 Aufrührern 1St die Begründung der
Todesstrafe ohnehin eın Problem. Miılde solle 188808  — bei den Schwachen
walten, die ZUuU Täutfertum verführt worden und 1U  w bereit seıen, eiınen
Wıderruf eisten. Es mu auffallen, daß Melanchthon, der Ja den Reichs-
Lag 1n Speyer besucht hatte, die Todesstrafe nıcht w1e das Mandat mi1t dem
Hınweis auf die Ketzereı der VWiedertaute, sondern miıt dem Vorwurf der
Gotteslästerung begründet. In einem evangelıschen Territoriıum jeß sıch
Gotteslästerung oftfensichtlich eher als eın crımen publicum plausibel machen,
für das die welrtliche Obrigkeit zuständıg sel, denn als Ketzerelı. egen
Ketzer, das haben die Reformatoren trüher authals das olk g-
bracht, dürfe 1Ur mM1ıt geistlichen und nıcht mıiıt weltlichen Mıtteln VOTL-

werden. Melanchthon verschiebt die Begründung der Todesstrafe
Täuter nıcht VO  3 „Aufruhr“ auf „Gotteslästerung“, WwW1e Horst

Schraepler meınt, sondern VO  3 „Ketzereı“ auf „Gotteslästerung“.36 Er recht-
fertigt das Stratmaß des Speyerer Reichsgesetzes mıiıt einem Argument, das
dem landesherrlichen Kirchenregiment elınes evangelıschen Territoriums —-
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SEMESSCHNCI WAar als das katholisch empfundene Argument der Ketzereı. Im
peyerer Wiedertäutermandat WAar der Vorwurt des Aufruhrs 1n dem der
Ketzereı enthalten: 1ın Melanchthons Gutachten rücken Gotteslästerung und
Aufruhr CNS Luther hat das Gutachten seıines Kollegen kom-
mentiert: „Wiewohl crudele anzusehen, dafß InNnan s1e mi1t dem Schwert
straft, 1St doch crudelius, dafß sıe minısterıum verbi damnıren und keine
ZeW1sseE Lehre treıiben, und rechte Lehr unterdrücken und dazu 3°00% mundı
zerstoren wollen.“37 Gotteslästerung und Aufruhr ließen hier
Dıiese Zustimmung Luthers ZUuUr Todesstrate überrascht, da noch 1n seiner
Schrift „Von der Widdertauffe Zween Pfarrherren“ (1528) geschrieben
hatte: „Doch 1StSs nıcht recht, und 1St M1r warlich leid, das INa solche elende
leute (die Wiedertäufer) iemerlich ermordet, verbrennet und grewlich
umbbringt. Man solt 13 einen jeglichen lassen gleuben, Was wolt. Gleubet

unrecht, hat SNUus straffen dem ewıgen fewr yın der hellen.
Warumb wiıl mMa  a} Ssie denn auch noch zeitlich MmMartern P Yn Er schränkt se1ın
Urteil allerdings ein: 50 ferne S1€e allein glauben N vnd nıcht auch
daneben auffrhurisch odder der öberkeit wıiıdderstreben.“38 1528 1St
Luther noch bereıit, den Straftatbestand ditferenzıert erwagen (Glaubens-
ırrtum oder Aufruhr), 1533 kommt einem pauschalen Urteil. Dıe
Wittenberger Reformatoren holen 1er theologisch nach, W as politisch auf
Reichsebene bereits beschlossen worden WAal, und geben dem Kurfürsten,
dem S1e den Gang der Retormatıon m1t der Autsicht über die Kirchen-
visıtatiıonen 1528 inzwischen Danz AaNvVvertraut hatten, das gute Gewissen,

die Täufer mMit der Todesstrate drastisch vorgehen dürten. Vor
Jahren noch hatte Luther Thomas untzer nıcht durchgehen lassen, die
Ausrottung der Gottlosen mMi1t dem mosaischen CGesetz rechtfertigen®?;
jetzt StOrt ıhn nicht, wenn Melanchthon die Hinrichtung der öffentlichen
Gotteslästerer mit eben demselben (zesetz begründete, Ja, hat dieser
Begründung 1n seiner Auslegung des Psalms VO  - 1530; übrigens
ine standrechtliche Bestrafung der Gotteslästerer empfiehlt, cselber VOI-

gearbeitet.“0 Dıie Wittenberger Theologie büfßt nach und nach ıhre innere
Unabhängigkeit eın und wiırd ZuUur Rechtfertigungsideologie iıhres weltlichen
Schutzherrn.41
Diese Beispiele genugen, anzudeuten, WI1e unterschiedlich das Wieder-
täutermandat 1m Reich angewandt wurde. Während 1n den katholischen
Territorien strikt exekutiert und in einıgen evangelischen Herrschaftsgebie-
ten mi1t eigener Begründung ebentalls befolgt wurde, 1St 1n den meısten EV.

gelischen Gebieten jedoch beobachten, dafß mißachtet wurde oder NUur

halbwegs und bald gar nıcht mehr ZUuUr Anwendung kam Von 1515 bis 1618
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siınd 1n den katholischen Herrschaftsgebieten 84, 1n den protestantischen NUur
16 Prozent der Hinrıchtungen VOrsCchOMMEN worden.4? Verfolgt wurden
die Täuter War 1n allen Terrıitorien, doch das harte Stratmaß des Reichs-

hat sıch nıcht überall durchgesetzt. Die dezidierte Haltung Kur-
sachsens kann nıcht für die übrigen evangelischen Herrschaftsgebiete VeI-

allgemeinert werden. Sıe 1St eher ine Ausnahme als die Regel.%3 Die Van-

gelischen Territorien und Stidte tanden Schutz 1m Schmalkaldischen Bund,
der 1531 das Reichsgesetz SCn dessen undıitferenzierter Beurteilung der
einzelnen Täufergruppen kritisierte und feststellte, dafß nıcht der Glaube,
sondern 1Ur die obrigkeitliche Herausforderung Strate gestellt werden
dürfte44, 1im übrigen seine Miıtglieder aber AaUuUs eben diesem Grund verpflich-
CELC; „Schwärmer“ und „Sektierer“ unterdrücken. Hıiıer deutet sıch A
daß die evangelischen Stinde den Täutfern die Glaubens- und Gewissens-
Ireiheit, die s1e auf dem Reichstag für sich selber reklamiert hatten, nıcht
mehr Gewiıssens ZU Tode ausschlagen lassen konnten. Luther 1St
spater möglicherweise VO  a der Todesstrafe die Täuter, sotern diese
nıcht ausgesprochen aufrührerisch d.  N, wiıieder abgerückt und seiner
Haltung VO  e} 1528 zurückgekehrt.44a
Das Wıedertäufermandat War erlassen worden, bevor sıch das Täufertum
1n Nordwestdeutschland und in den Niederlanden ausbreitete und Zur
Katastrophe VO  3 unster 534/35 führte. och die Verfolgung der Täuter
1n den nıederdeutschen Gebieten 1St häufig mıt dem Speyerer Wiıedertäutfer-
mandat begründet worden. Es War die Rechtsgrundlage, WCLN Stratnorm
und Strafpraxis auch hier gelegentlich auseiınandertielen. Erneuert un CI -
weıtert wurde dieses Mandat noch auf den Reichstagen VO  e} 1544 un! 1551.45
Claus-Peter Clasen hat errechnet, da{ß außerhalb der Schweiz 1m eich mit
Bestimmtheit I5 und miıt Wahrscheinlichkeit 130 weıtere Täuter hingerich-
tet wurden, mehr als 400 in den Habsburgischen Erblanden und DNUr 61 1n
den Reıichsstädten. iıcht berücksichtigt wurde allerdings der niederdeutsche
Raum, für den bisher noch keine Angaben vorliegen. Gleichzeitig hat Clasen
festgestellt, dafß die meıisten Hınrıchtungen auf die Jahre 1528 und 1529,
41 Prozent aller Exekutionen zwischen 1525 und 1618, entfallen.48 Dıie
kaiserlichen Mandate dieser beiden Jahre haben siıcherlich ihr Teıl dazu
beigetragen; S1e haben die Sterbestunde des Täutertums eingeläutet. Danach
ISt, bis aut dıie Hinrichtungswelle nach der Katastrophe von Münster, die
harte Strafverfolgung die Täuter abgeflaut. Verfolgt freilich wurden
s1e noch lange. Das Zeitalter der Toleranz hat für das Täutertum nıcht
1529 angefangen, sondern späater, un dann nıcht miıt einer relig1ös, sondern
Miıt einer wirtschaftspolitisch motivierten Toleranz.
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Ketzer, Aufrührer oder Märtyrers

Die Täuter haben auf die ıhnen drohende Todesgefahr nıcht unvorbereitet
reagıert. Bereıts 1n dem berühmten Briet des Zürcher Täutferkreises
Thomas untzer aus dem Jahre 1524 heißt „Rechte gläubige Christen
sind Schafe mitten den Wölten, Schate U: Schlachten, mussen in
ngs un Not, Trübsal, Vertolgung, Leiden und Sterben getauft werden,
sıch im Feuer bewähren «47 Dıie Täuter haben das Martyrıum OT4LaUS-

gesehen un als eın notwendiges Kennzeichen der wahren KircheL
THCH: Eın wen1g idealisıert, doch 1m Grunde ohl richtig, iSt das einmal
beschrieben worden: „Das Kreuz 1sSt nıcht ıne leider unvermeidliche Ver-
strickung 1n die bel der gefallenen Schöpfung, sondern eın Teilhaben
dem Sıeg Jesu Christı über die Gewalten dieses Aons.“48 Auch das ober-
deutsche, VO  e’ Hans Hut und Hans enck gepragte Täufertum, WAar durch
die Aaus der mittelalterlichen Mystik übernommene Vorstellung VO Leiden
darauf vorbereitet, das außere Leid, das ıhren Anhängern zugefügt wurde,
als Schicksal 1n der Nachfolge Christi akzeptieren. Das niederdeutsche
Täutertum begrüßit die Verfolgung als endzeitliche Trübsal, die VO  an jedem
willig wird, der das Reich des ewıgen Friedens oder mi1t
herbeiführen dart. Viele wurden schwach un haben widerrufen, viele
lıeben auch standhaft und sind mMIit einem Gebet tür ihre Rıchter und
Henker auf dem Scheiterhauten verbrannt. Späater wurde ıhr Schicksal in
Chroniken, Liedern und 1m sogenanntfen „Märtyrerspiegel“ der Taufgesinn-
ten Z Anlaß e  IMN  9 W 1€e ıne „Märtyrertheologie“ enNt-

wickeln.49 Der Historiker und Theologe steht heute VOL der rage Waren
die Täuter Ketzer, Aufrührer und Gotteslästerer, dıe zurecht mi1t der Todes-
strate verfolgt wurden, oder s1e Martyrer, deren Verfolgung bıtteres
Unrecht war?

Aus der Perspektive des modernen Rechtsempfindens, das sıch auf die Men-
schenrechte gründet, dürfte die Antwort nıcht schwer tallen. Die Täuter siınd

Unrecht mMi1t dem Tode bestraft worden. Im Horizont der Reformations-
zeıt wird allerdings schwieriger, die rage nach echt und Unrecht der
Täuferverfolgung beantworten.

Aus der Sicht der altgläubigen Stände WAar eın Problem, 1n den al
fern Ketzer cehen. Ketzer auch die übrigen Reformatoren. Nur

1St erklären, daß diese Stände wieder das Ormser Edikt 7AUE Zuge
bringen wollten. Probleme mMI1t dem Ketzerbegriff hatten freilich die vVan-
gelischen. Luther hatte wiederholt und a spektakulär 1n eigener Sache



Ketzer, Aufrührer un ärtyrer
darauft hingewiesen, dafß der Ketzerprozefß 1in die Sphäre des Glaubens und
nıcht 1in die Sphäre des Rechts gehöre, also auch nıcht MIi1t Mitteln des Rechts
verfolgt werden könne.50 Für Luther die Altgläubigen Ketzer, weıl
S1e die Schrift falsch auslegten, für iıh mOögen auch die Täuter Ketzer
gEWESECN se1n. Ketzereı aber hätte, tolgt INa  - seiınen Argumenten, nıcht auf
der Tagesordnung eines Reichstages stehen dürfen Dıie evangelischen Stände
haben dem auf Ketzere1 abhebenden Wiıedertäuftermandat jedoch ZU  ı—
stımmt, weıl s1ie die Ansprüche der geistlichen Jurisdiktion in ıhren Terri1-
torıen zurückdrängen wollten und 1n ıhrer Zustimmung eın Miıttel sahen,
sıch VO  3 dem altgläubigen Ketzervorwurf reinıgen. Daß die Ketzere]
eigentlich nıcht mMi1t weltlichen Stratmitteln verfolgt werden sollte, 1St ein
Problem, miıt dem die evangelischen Autoritäten nach 1529 rangsel. Es bleibt
noch die Frage klären, ob die Täuter denn 1U  e’ überhaupt Ketzer g-

sind. Die Antwort darauf hängt ganz VO  w dem Ma((ßstab ab, dem
Orthodoxie un Heterodoxie werden. Die Täutfer wıesen den
Ketzervorwurf VO  w sich. Balthasar Hubmaıier lıegt da beispielsweise ganz
auf der Linie Luthers, wenn Sagt „Ketzer sınd, die fräuenlich der
hailigen oschrifft widerfechtend“ und „dıe die gschrifft verblenden. vnd
anderst auslegend dann der hailig erfordert“.51 Luther hat das Krı-
terıum für die rechte Schriftauslegung bald das Bekenntnis gebunden und
schließlich AUuUs der Sphäre des Glaubens in die Sphäre des weltlichen Rechts
verlagert. Ware bei seinem obrigkeitlich nıcht abgestützten Kriıterium g-
blieben, müfßte inan noch viel Kraft aufwenden, die Täuter, zumal dort
gelegentlich recht skurrile Vorstellungen herrschten, VO  ' dem Ketzervorwurtf

befreien. Jetzt hat Luther das, reilich ungewollt, selber besorgt. Sein
Ketzerbegriff, WwWI1e auf dem Hintergrund der Zwei-Reiche-Lehre konzi-
pıert worden WAafr, 1eß siıch auf die Täuter nıcht anwenden.

Der andere Vorwurf, der miıt Ketzere1ı C155 verknüpft wurde, WAar der
Vorwurt des Aufruhrs. In der Täuferforschung uLlLSCIEeS Jahrhunderts neıigte
Ina ganz allgemein dazu, die Täufer, 1m Gegensatz Thomas untzer
un den Auswüchsen 1m Wiıedertäuterreich VO  } Münster, VO  - dem Verdacht
auf Aufruhr oder Revolution entlasten. Es wurde dem Bild einer
apolitischen und eın relig1ösen ewegung gearbeitet. In den etzten Jahren
1St dieses Bıld verändert worden. Gerade das frühe Schweizer Täutertum
erscheint Jetzt als ıne Aaus dem reformierten Kongregationalismus hervor-
SCHANSCHNEC Bewegung, die CNS miıt dem bäuerlichen Befreiungskampf der
Zürcher Landgemeinden VO Stadtregiment 1n Zürich verbunden WAar. Hıer
wurde ine volkskirchliche, noch keine treikırchliche Täutferreformation -
gestrebt, und die Wehrlosigkeit WAar noch nıcht als Prinzıp auf dem Pro-
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a erschienen. Das frühe Täutfertum War ine relıg1öse un soz1al-
revolutionäre Bewegung.** Und 1St nıcht abwegıg, wenn die Behörden
einıge Täuter die Anklage des Aufruhrs stellten.53 Das freikirchlich
orjıentierte Täufertum, das sıch ST eigentlich MIi1t den Schleitheimer Artikeln
VO  e 1527 konstitujerte und dessen promiınenter Führer Michael Sattler Wal,
versuchte sıch VO  w dem anfänglichen Reformkurs trenNNeN, wurde VO  3

den Behörden und ıhren Theologen jedoch weiterhin als latent aufrührerisch
eingeschätzt. Es War selber nıcht 1n der Lage, diesen Verdacht Zer-

sStreuen. Ihm wurde auch Sal keine Gelegenheit dazu gegeben, denn jeder
Versuch, die strafrechtliche Verfolgung Einspruch erheben, wurde
ıhm als ziviler Ungehorsam oder revolutionärer Anschlag ausgelegt. Und
jede Maßnahme, die Täuter einer Loyalitätserklärung tür die Obrigkeit

bewegen, mußte scheitern, da diese Obrigkeıit Ja WAar, die deren ge1ist-
liche Haltung Strate stellte. Die Täufter, die nach dem peyerer Reıchs-
Lag 1n den Gesichtskreis der Wiıttenberger Reformatoren traten, offen-
sichtlich wen1g eindeutig als aufrührerisch und revolutionär bezeichnen,
da{fß notwendiıg wurde, den Strattatbestand der Gotteslästerung dem des
Aufruhrs VOI-=- un überzuordnen. Es 1STt von vielen Zeıtgenossen sicherlich
richtig empfunden worden, daß die täuterischen Grundanschauungen dazu
beitrugen, die Grundlagen der geistlich-weltliıchen Gesellschaftsform des
Corpus Christianum autzulösen. Dazu zählten auch die Anschauungen der
triedlichen Täufer, die sıch weıgerten, ötfentliche AÄAmter  *  C bekleiden, den
Eıd schwören und Wehrdienst eisten. Doch ottfensichtlich WAar hier

1529 nıcht möglich, die an Bewegung rechtsverwertbar den
Verdacht des Aufruhrs stellen. Das 1St tür kurze eıt erst wieder bei den
revolutionären Täufern Nıederdeutschlands möglıch geworden.

In dem Vorwurtf der Gotteslästerung sahen die Reformatoren ine ZUunN-
stige Gelegenheit, den Ketzerbegriff des Wiedertäutermandats umzudeuten,

die Entwicklung einem landesherrlichen Kirchenregiment nıcht durch
einen reformatorisch verstandenen Ketzerbegriff gyefährden, sondern MI1t
Nachdruck Öördern. Denn SCHNAUSCHOIMMNIME:! hätte das evangelische Ketzer-
verständnıs denen 1n die Hände arbeiten mussen, die nıcht bereit d  N, auf
ıne geistliche Jurisdiktion verzichten. Gotteslästerer tür Melan-
chthon und Luther VOTL allem diejenigen, die das „minısteriıum verbi“ Ver-
achteten. Wenn die Täuter den otfiziellen Amtsträgern mißtrauten un ıhre
Predigten und Gottesdienste mieden, mußte das Ja noch nıcht heißen, daß
sS1ie grundsätzlıch das „minısterıum verbi“ verwartfen. Sıe hatten 1Ur ıne
andere Vorstellung VO  . Funktion und Wesen dieses Dıienstes. iıne obrig-
keitlich angeordnete und überwachte Visıtation der Amtsträger WAar in den
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Augen der Täuter alles andere als bıblisch rechtfertigen. So nützlich

den Retormatoren erscheinen mochte, die Begründung der täuferischen
Strattat VO  w} Ketzere1 aut Gotteslästerung umzustellen, problematisch
WAar dieser Schritt. Eındeutiger konnte die retormatorische Entdeckung der
Zweıi-Reiche-Lehre, die ın hohes biblisches Recht für sich hatte, nıcht
desavouiert werden. Die Entscheidung tür das peyerer Wiıedertäuferman-
dat, die VO  w den evangelischen Ständen gefällt und den kursächsischen
Reformatoren nachvollzogen wurde, stand einem paradoxen Zeichen.
Die evangelıschen Stinde haben sich auf dem Reichstag die altgläu-
bige Zumutung, das Wormser Edikt CEINCUCIN, gerade 1 Namen der
Trennung VO  - Geistlichem und Weltlichem gewandt, die S1e den Täufern
selber ZU Verhängnis werden ließen, da S1e 1n iıhren eigenen Terriıtoriıen
den bereits eingeschlagenen Weg einem landesherrlichen Kirchenregiment
ungestört fortsetzen wollten. iıne politisch abgesicherte Verkündigung des
Evangeliums aber dürfte eın f{ragwürdiger Bestimmungsgrund für Gottes-
lästerung se1n.

„Non N:  9 sed au tacıt martyrem.“ Diesen Grundsatz, der gew1iß nıcht
talsch 1St, sprach Luther 1540 21u1s.54 Ketzereı, Aufruhr und Gotteslästerung
aber können, das 1St das Ergebnis meıiner Überlegungen, nıcht der rund
se1N, der rechtfertigt, den Täutern die Krone der Märtyrer Nt-
halten. Sıe sınd MmMIi1t dem Bekenntnis Jesus Christus, Ja, SsCch dieses
Bekenntnisses gestorben, unbeholfen und theologisch fragwürdig S1e
oft auch tormuliert haben Entscheidend tür die rage nach dem Martyrıum
1St nıcht dıe „doctrina“, entscheidend 1St das Bekenntnis®, das 1n den Loyalıi-
tätskonflikten des Christen 1in dieser Welt eindeutig durchgehalten wırd
und Zeugn1s dafür ablegt, da{fß das Leben, das Gott will, noch anders 1St,
als das Leben, das Menschen einander bereiten. Das Bekenntnis der Täutfer
hat die Gesellschaft des Jahrhunderts herausgefordert, iıhre Grundlagen
Neu überdenken und verändern: und das Martyrıum der Täufer hat
dieser Gesellschaft einen Pftahl 1Ns Fleisch getrieben, der für die Einsicht
SOrgen wiırd, daß Religionsfreiheit® und Toleranz nıcht Forderungen sınd,
die ine Gesellschaft zerstoren sondern vermenschlichen.

Deutsche Reichstagsakten Kaiser Karl V VIL Band, Halbband, bearbeitet
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halten wurde ediglich mi1t „schwäre stratf und gfengnufß“ geahndet Muralt-
Schmid, Quellen, 181) Anders die Urteilsbegründung 1529
Schaufelberg, Heinold Fast (Hg.), Quellen ZUur Geschichte der Täufer, and
Ostschweiz, Zürich 1973 fortan Fast, Quellen), S. 5  — Hıer ezieht sıch ohl
„lIrtung, uncristenlich handlung, ubel un! mißthun“ eher aut das hartnäckige Be-
kenntnis ZUr Wıedertaute als auf den Eidbruch nach dem vOrangeSsanSchCcN Wider-
ruf.

Horst Schraepler, Die rechtliche Behandlung der Täutfer 1n der deutschen
Schweiz, Südwestdeutschland und Hessen kr Ya © Schriften ZUTF Kirchen- und
Rechtsgeschichte, 4, Tübingen 1957
11 Fast, Quellen, 1_

ebda.,
ebda.,
Claus-Peter Clasen, O 370
Walther Köhler, Brüderliche Vereinigung etzlicher Kınder Gottes sieben

Artikel betreftend. Item eın Sendbrief Michael Sattlers eine Gemeinde Gottes
Samct seinem Martyrıum (1527), 1n : ÖOtto Clemen (Hg.), Flugschriften AB den
ersten Jahren der Reformation, Band, Heft d: Leipzig 1908, 331 Eın
anderer Text bei Gustav Bossert Jun., Michael Sattler, 1n : Mennonitische Geschichts-

blätter (r r FA S. 20 f.; vgl auch Mennonitisches Lexikon, I  9 S.3  O Heinold Fast
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(Hg.), Der linke Flügel der Reformation, Bremen 1962, FF bringt eiınen leicht
modernisierten Text nach Köhler

Horst Schraepler, A m E O:
Grete Mecenseffy, (Hg.), Quellen ZUr Geschichte der Täutfer, and D

ÖOsterreich Teıl, Gütersloh 1964, fortan Mecenseffy, Quellen).
18 ebd.,

eb 55
Beide Vorwürte leiben nebeneinander bestehen; die Anklage steigt nıcht, WI1e

Schraepler, x und 4 y übrigens hne Beleg behauptet, VvVon Ketzere1ı
auf Aufruhr Vgl Schraepler auch C.-P. Clasen, 4a9 S, 377 An
1528; COO, Anabaptism W as consıdered borth heretical and rebellious mMOvement.“
21 Mecenseffy, Quellen, 03

Deutsche Reichstagsakten, NIE Halbband, 1LZ. Claus;Peter Clasen, a.a. Q.,
176 5 hat echt darauf hingewıiesen, daß dıe chiliastischen Vorstellungen Hans

Huts als Bedrohung der Obrigkeit aufgefafßt werden und tür diıe Intensivierung
der Verfolgung 528/29 mitverantwortlich sind
73 Horst Schraepler, ©3 372 un
24 eb 44

Johannes Kühn, Dıe Geschichte des Speyerer Reichstags 19529 Leipzig 192%
167

ebd., 59 {t
Deutsche Reichstagsakten, O., 1142

28 Deutsche Reichstagsakten, VIIL, Halbband, SOn .. 272
Vgl Günter Vogler, Der deutsche Bauernkrieg un dıie Verhandlungen des

Reichstags Speyer 1526:; 1n ! Zeitschrift tür Geschichtswissenschaft, Z 1973
6—1  $ Raıner Wohlfeil, Der Speyerer Reichstag VO!]  3 1526, 1n : Blätter für

Pftälzische Kirchengeschichte un Religiöse Volkskunde, 43, 1976, 5_.
Deutsche Reichstagsakten, VIIL, Halbband, S 1326

31 Deutsche Reichstagsakten, VIIL; Halbband, araO.; S5. 870 nm. 4 Am
9. Aprıil 1529 Sibt Ferdinand das Reichsgesetz für seine Erblande bekannt:
Mecenseffy, Quellen, 187

Vgl Horst Schraepler, Oß f.; vgl auch Franklin Littell, Landgraf
Philıpp und die Toleranz, Bad Nauheim 1957

Vgl Claus-Peter Clasen, 42 ©R S. 372 (aufgeführt werden noch Im,
Schwäbisch Hall, Reutlingen, Heilbronn, Nördlingen, Donauwörth und Winds-
heim) Zur Haltung Straßburgs gegenüber den Täutern vgl Marc Lienhard,
Les autorites civiles les anabaptistes: Attıtudes du magıstrat de Strasbourg
261532 1n Marc Lienhard (Hg.), The Origins 2AN: Characteristics otf Ana-
baptism Les debuts les caracterist1ques de l’anabaptisme, Den Haag LT

196 —215
aul Wappler, Inquisition un Ketzerprozesse 1n Zwickau Zur Retormatıions-

zeıt. Dargestellt 1mM Zusammenhang mI1t der Entwicklung der Ansichten Luthers
un: elanchthons ber Glaubens- un Gewissenstfreiheit. Leipzig 1908, SB ff
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Der Zusammenhang zwiıischen dem Reichsgesetz un der Begründung der Todes-
strafe bei Melanchthon 1St nıcht berücksichtigt beıi John Uyer, Dıie Reformatoren
als Gegner der täuterischen Theologie, 1n : Guy Hershberger (Hg.), Das Täuter-
LUum., rbe un: Verpflichtung, Stuttgart 1963, 9< Z08; und ders., Lutheran
Reformers Agaınst Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Ana-
baptists of Central GGermany, Den Haag 19764, 156
35 Zıit. bei aul Wappler, z SR S S. 61 e nach Corpus Retormatorum I

737 ff
216 Horst Schraepler, A, O) V+t stutzt sich aut die 508 „Gotteslästerer-
theorie“, die rıch Meıißner, Dıie Rechtsprechung ber die Wiedertäufer un die
antitäiuferische Publizistik, Mschr. phil. Dıss. Göttingen 1921, beschrieben hat
Schraepler hat ıcht gesehen, dafß Melanchthon eine CUu«C Begründung des
Reichsgesetzes und nıcht die Übertragung des Aufruhrvorwurfs VO!]  } den aut-
ständischen Bauern durch ine eCue Begründung auf die Täuter SINg.

Martın Luther, VWerke, Weımarer Ausgabe, Briefe 6) 223
38 Martın Luther, Werke, Weıimarer Ausgabe, 2 £) 145 fortan WA)

eıf Grane, Ihomas Müntzer un Martın Luther, 1n ! Abraham Friesen und
Hans- Jürgen Goertz O, Thomas Müntzer, Wege der Forschung 491, Darm-
stadt LLL ff

S3 K S. 208 f£. Ob Luther eıine standrechtliche Hinrichtung gemeıint hat,
äßt sıch iıcht eindeutig aus dem Text erheben; vgl dazu auch Horst Schraepler,
A, A, O.,
41 Claus-Peter Clasen, Ara O 5382 hat den Nachholcharakter der retorma-
torischen Begründung des Speyerer Reichsgesetzes nıcht erkannt. Hınsichtlich des
Strafmaßes un der konkreten Durchführung der Prozesse haben die Reformatoren
den kursächsischen Hof nıcht beeinflußt sondern 19888 bestärkt. Da{iß protestantische
Gutachten auch tür die Täuter posıtiver ausfallen konnten als die Gutachten der
Wiıttenberger, zeıgt das Beispiel des Johannes Brenz. Er steht ıcht dem-
selben obrigkeitlichen Erwartungsdruck WI1e die Wittenberger. In Nürnberg, iın
dessen Auftrag Brenz offensichtlich Gutachten verfaßte, Wr bereits die Tendenz

spuren, nıcht mehr MIt der Todesstrafe X die Taäuter vorgehen wollen.
Die Gutachten SIn kritisch editiert und kommentiert 113 Johannes Brenz, Früh-
schriften: el 2, hg. von Martın Brecht Tübingen 1974 Vgl Gottfried Seebaß,
An SINT persequendi haeretici? Dıiıe Stellung des Johannes Brenz ZUr Verfolgung
und Bestrafung der Täufer, 1n Blätter für württembergische Kirchengeschichte A
1970; 40 —99 Unter dem „Bedenken der Wiedertäuter halben“ von Me-
anchthon 1n Worms verfaßßt), das die Todesstrafe Gotteslästerung CIND-
tiehlt, findet sıch auch die Unterschrift VO  e} J. Brenz. Dazu chreibt Seebaß
(a © I7 „dafß Brenz 1er nıcht seine eıgene Meınung VOrifat; sondern mıiıt
Rücksicht auf politische Überlegungen un die erstrebte Übereinstimmung Nnıt den
Wiıttenberger Theologen einem Kompromuifs zustimmte. Es wırft zweiıfellos einen
Schatten auf seine Person, dafß einer solchen Stelle, der 05 Leben und
'Tod VO]  ; Menschen 21ng, die eıgene Auffassung nıcht konsequenter vertir4ı4t. AAan
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darft ber auch nl veErgcCSSCH, daß die Beschlüsse VO  3 Ansbach auch hier hat
Brenz 1531 abweichend VO  - seiner Überzeugung eiınem Gutachten zugestimmt, das
die Todesstrate rechttertigte, Vf.) und Worms 1n den Gebieten, 1n denen Brenz
FEinflu{(ß besaßß, eın Stück Papier lieben und keine Auswirkung hatten.“ Zum
chicksal der Täufer 1n Nürnberg vgl Hans-Dieter Schmid, Täufertum un Obrig-
keit 1n Nürnberg, Nürnberg LTE neuerdings auch Gottfried Seebafs, issent un
Konfessionalisierung. Zur Geschichte des „linken Flügels der Reformation“
Nürnberg. In Werner Brändle (Hg.), Martın Walser. I )as Sauspiel. Szenen aus

dem Jahrhundert Miıt Materialien. Frankfurt 1978 2166 —393
Claus-Peter Clasen, aDa S, 410

43 Vgl Gottfried Seebaß, 1issent und Konfessionalisierung, SE 382 und
387

eb! 385
4412 Oyer, Lutheran Reformers, 139

Vgl Stiasny, A, A E: 113
Claus-Peter Clasen, D 370.
Heinold Fast Hg.) Der lınke Flügel der Reformation, Bremen 1962, RA  ‚®]

48 John Y oder, Sendung und Aulftrag der Gemeinde, 1n * Hans- Jürgen Goertz
(Hg.), Dıie Mennoniten, Dıie Kirchen der Welt 8) Stuttgart 1974 124

Vgl Ethelbert Stauffer, Märtyrertheologie und Täiuferbewegung, in Zeıt-
schrift für Kirchengeschichte, 5 '9 1933 345— 398

Vgl Walther Köhler, Or ff
51 Gunnar Westin und Orsten Bergsten 2g.); Balthasar Hubmatier, Schriften,
Quellen ZUr Geschichte der Täufer, and 1 Gütersloh 1962,

James Stayer, Die Anfänge des Täufertums 1m retormierten Kongregatio-
nalısmus, in Hans- Jürgen Goertz (Hg.), Umstrittenes Täufertum ST  9
Neue Forschungen, Auftl Göttingen IS

Vgl Fast, Quellen, S, 47 {tf (Urteıil Hans Rüeger VO!]  w Hallau): vgl
James Stayer, A M 43 Für das Zusammengehen von Täufern und Bau-
SCrn vgl auch ders., Reublin un: Brötrli: The Revolutionary Beginnings of SwWI1SS
Anabaptism, in Marc Lienhard (Hg.), O., 3—1

51 402 (Augustinus-Zitat).
55 John H. Yoder, a LD 12 weIlst daraut hın, da{fß 1mM Täutfertum el
neutestamentlichen Bedeutungen des Begriffs „martyrıa“ ZuU Ausdruck gebracht
werden: Zeugnis un Martyrıum. Der Vorrang des Bekenntnisses Vor der Lehre
oilt auch für die Frage nach der Einheit der Kırche, vgl Aart Pannenberg,
Konfessionen und Einheit der Kirchen, iın Okumenische Rundschau, Jg. Hett 3,
1975 3072 ff

Vgl Harold S. Bender, Täuter un Religionsfreiheit 1mM 16. Jahrhundert, 1:
Heinrich ut7z (Hg.), Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit, Wege der
Forschung 246, Darmstadt 1977 111—134 Vgl auch Roland H. Baınton, Der
täuterische Beitrag ZuUur Geschichte, 1n Guy F. Hershberger (F a O, 5. 304
„Um ihrer Leiden willen kann daher geSagt werden, daß sı1e unmittelbar ZUrTr
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Durchsetzung der Religionsfreiheit beigetragen haben Nıcht VETSECSSCH 1St
allerdings, daß die Täuter da, s1ie die Macht gelangten, w1e 1n Waldshut,
Nikolsburg, besonders ber die melchioritischen Täuter ın Münster, teilweise eın
sehr intolerantes Regiment geführt haben


